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B E S C H L U S S 

 
aus der 2. Sitzung 

des Haupt - und Finanzausschusses 
am Dienstag, 23.04.2024 

 
 

 
öffentliche Tagesordnungspunkte 
 

8. Antrag CDU wg. Cannabisverbot in allen öffentlichen Einrichtungen 
und bei öffentlichen Veranstaltungen in Grünberg 

VL-73/2024 

 

Der Antrag wurde zurück gezogen. 
 
Beschluss: 
Der Magistrat wird beauftragt, den Konsum und Besitz von Cannabis auf den Grundstücken der öf-
fentlichen Einrichtungen der Stadt Grünberg mit Verweis auf das Hausrecht zu verbieten.  
1. Ebenso soll der Cannabiskonsum und -besitz im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen der 

Stadt Grünberg mit Verweis auf das Hausrecht verboten werden.  
2. In § 4 Abs. 2 der Wochenmarktordnung ist zu normieren, dass Berauschte Personen des Wo-

chenmarktes verwiesen werden.  
3. Die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Grünberg ist in § 13 Abs. 2 dahingehend zu ergän-

zen, dass auf den dort genannten Flächen neben dem bisherigen Konsumverbot alkoholischer 
Getränke auch der Konsum von Cannabis untersagt wird.  

4. Die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Grünberg ist in § 13 Abs. 3 dahingehend zu ergän-
zen, dass sich Gruppen von mehr als zwei Personen an den dort genannten Orten nicht zum 
Cannabiskonsum niederlassen dürfen, wenn die in der Vorschrift genannten Beeinträchtigun-
gen von öffentlichen Einrichtungen oder Passanten eintreten.  

5. Die jeweiligen Benutzungsordnungen sowie die Wochenmarktordnung sind hierfür anzupassen 
und erforderlichenfalls der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Ebenso ist die geänderte Gefahrenabwehrverordnung der Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.  

 
 
 




